
Nüchterne aber notwendige
Bestimmungen über die Sterbehilfe
Andreas Brunner Staatsanwalt Regulator
in Sczchen Sterbehilfe TA vom az futi

Es gibt juristische Texte die man nur vor
lesen muss um alle abzuschrecken die
nicht daran mitgearbeitet haben so sper
rig sind die Formulierungen und so un
erfreulich ist das Thema Die nüchternen
Bestimmungen der Vereinbarung zwi
schen der Suizidbeihilfe Organisation Exit
und der Oberstaatsanwaltschalt des
Kantons Zürich gehören dazu Lässt man
sich dann aber doch auf den Wortlaut
ein ist kaum noch mit Grund zu bestrei
ten dass er nötig ist Daran ändert die
Polemik der Schweizerischen Evangeli
schen Allianz nichts die vom «staatlich
beauftragten Suizidhilfe Unternehmen»
spricht Solange der letzte Ausweg des
begleiteten Suizids für Schwerleidende
und Sterbende legal möglich bleiben
soll sind im Land auch Suizidbeihilfe
organisationen unverzichtbar Ansons
ten müssten Ärzte den Tod willentlich
herbeiführen was die meisten Medizi
ner ablehnen ebenso wie Standesorgani
sationen

Die Vorgehensweise beim begleiteten

Suizid festzulegen taugliche Mittel zu be
stimmen und untaugliche zu verbieten
Pauschalzahlungen festzusetzen und die
ordnungsgemässe Buchführung zu kon
trollieren das sind sehr wohl Aufgaben
des Gemeinwesens Insofern ist es nicht
anrüchig dass der Kanton Zürich und
der private Verein Exit dergleichen festge
legt haben Eher schon dass Dignitas sich
nicht an diese Regeln halten will Es geht
um das Recht auf einen würdigen Tod das
Recht auf Selbstbestimmung eher Patien
ten Mitbestimmung über den eigenen
Todeszeitpunkt um die Wahrnehmung
der Fürsorgepflicht des Staates für seine
Bürger um den korrekten Umgang mit
tödlichen Pharmaka und um die amtliche
Feststellung von Todesart und Ursache
Zürich will Vorreiter sein für die überfäl
lige Regelung in einem Bundesgesetz
Das muss unbedingt Dignitas einschlies
sen Die Terz Stiftung sieht in der nun un
terschriebenenVereinbarung einen ersten
Schritt allen Beteiligten Rechtssicherheit
zu geben

THOMAS MEYER BERLINGEN
Leiter Wissenschaft Terz Stiftung
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